
Kremmen, den 21.08.2020

Bekanntmachung der Stadt Kremmen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen hat in der öffentlichen Sitzung
am 20.08.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt gemäß § 2 Abs. 1
BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB die Einleitung eines
Aufhebungsverfahrens zur ersatzlosen Aufhebung des am 26.08.1997 als Satzung
beschlossenen und am 14.10.1997 in Kraft getretenen Bebauungsplans Nr. 2  Am
Schlosspark  im OT Staffelde der Stadt Kremmen.

Zur Sicherung der Planung wird die Stadtverwaltung aufgefordert gemäß § 15 Abs. 1
BauGB bei der Baugenehmigungsbehörde einen Antrag zu stellen, die Entscheidung
über die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplans für einen
Zeitraum von zwölf Monaten auszusetzen.

Beschluss-Nr.:01-140-2020

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gesetzlichen Mitglieder : 19
davon anwesend : 18
Ja-Stimmen : 18
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0

Sebastian Busse
Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
auszuhängen am : ausgehängt am :
abzunehmen am : abgenommen am :


